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.2120 
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die 
Ermächtigung zum Erlaß von Ausbildungs

und Prüfungsordnungen für die Berufe 
des Gesundheitswesens und der Altenpflege 

Vom 29. Oktober 1991 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Ermächtigung zum Erlaß von Aus
bildungs- und Prüfungsordnungen für Berufe des Ge
sundheitswesens und der Altenpflege vom 6. Oktober 1987 
(GV. NW. S. 342), geändert durch Gesetz vom 23. November 
1988 (GV. NW. S. 476), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird das Wort ,,Altenpflege" durch die 
Wörter ,,Alten- und FamiJienpflege" ersetzt. 

2. In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Altenpfle
ger(innen)" die Wörter "und Familienpfleger/Familien
pflegerinnen" eingefügt. 

3. In Absatz 2 Nr. 1 werden vor den Wörtern "vorsehen 
müssen" folgende Wörter eingefügt: "Familienpfleger/ 
Familienpflegerinnen die Vollendung des siebzehnten 
Lebensjahres und 

a) den Hauptschulabschluß oder einen entsprechenden 
Bildungsstand 
oder 

b) eine abgeschlossene Ausbildung und eine minde
stens einjährige Tätigkeit im hauswirtschaftlichen, 
pflegerischen oder pädagogischen Bereich 
oder 

c) die Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjah
res und eine mindestens sechsjährige Führung eines 
Mehrpersonenhaushaltes 
oder 

d) eine mindestens sechsjährige Führung eines Mehr
personenhaushaltes und eine abgeschlossene Aus
bildung zum Familienhelferlzur Familienhelferin,". 

4. In Absatz 4 werden die Wörter "und für Altenpfle
ger(innen)" durch die Wörter ,,für Altenpfleger/Alten
pfl~gerinnen und Familienpfleger/Familienpflegerin
nen" ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 29. Oktober 1991 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein -Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Hermann Heinemann 
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